
Turngemeinde 1848 Donzdorf e.V. Ort:                    
Poststr. 38 
73072 Donzdorf Datum:   
 
 
1. Aufnahmeantrag als ordentliches Mitglied (ab 18 Jahre) 
 

Name:     Vorname:      geb.:    
  
 Straße:    Wohnort:   
 
 Tel.:    e-mail:    Abteilung:   
 
 
 2. Aufnahmeantrag für Kinder und Jugendliche: 
      
 Vater: 
 Name:     Vorname:    geb.:  
  
 Mutter: 
 Name:   Vorname:   geb.:   
 
    Straße:    Wohnort:   
 
 Tel.:    e-mail:                         
 

1. Kind:           
 Name:   Vorname:   geb.:   
  
  Abteilung:       

2. Kind:  
    Name:   Vorname:   geb.:   
  
    Abteilung:   

3. Kind: 
 Name:   Vorname:   geb.:   

 
 Abteilung:              
                      
Der/ die Unterzeichner/ in beantragt hiermit seine/ ihre Aufnahme bzw. seines/ er Kindes/ er als 
Mitglied/ er der Turngemeinde 1848 Donzdorf e.V. und verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestim-
mungen der Satzung des Vereins. Eine evtl. Kündigung der Mitgliedschaft ist nur schriftlich zum 
Ende eines Kalenderjahres möglich.  

 
 Unterschrift/ bzw. Unterschrift des Erziehungsberechtigten:                       
 
 
 3. Abbuchungsermächtigung (Voraussetzung für die Aufnahme): 
      

Hiermit ermächtige ich die Turngemeinde 1848 Donzdorf  e.V. widerruflich, den von mir zu  
entrichteten  Beitrag zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen: 

 
 Konto Nr.:    BLZ:                      
 
 Bank:        
     
 Kontoinhaber: Vorname und Nachname:    
 
 Unterschrift des Kontoinhabers:    
      
Abteilungen: 
BB = Basketball  FT = Frauenturnen  GT = Gerätturnen          HB = Handball   KT = Kinderturnen        
LA = Leichtathletik  MT = Männerturnen  TT = Tischtennis          VB = Volleyball    



Beitragsordnung der Turngemeinde 1848 Donzdorf e.V. 
 
         
1. Ordentliches Mitglied (über 18 Jahre)   60,00   Euro 
 
2. Ermäßigter Beitrag: 
 
  2.1 Rentner (ab 65 Jahre)     50,00   Euro 
 
  2.2 Schüler, Studenten, Soldaten (auf Antrag)  50,00   Euro 
 
  2.3 Passive Mitglieder (auf Antrag)    50,00   Euro 
 
3. Ehepartner/ in eines ordentlichen Mitgliedes 40,00   Euro 
 
4.  Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre):    
 
  4.1 von Mitgliedern:  1. Kind   50,00   Euro 
     2. Kind   40,00   Euro 
     3. Kind und weitere entfällt 
 
  4.2  von Nichtmitgliedern:  1. Kind   50,00   Euro 
     2. Kind   40,00   Euro 
     3. Kind und weitere entfällt 
 
5.  Familienbeitrag (mit einem oder mehreren    

Kindern unter 18 Jahren)    150,00 Euro 
 
6.  Unterjährige Mitgliedschaft: 
 
  6.1 Bei Eintritt während des  1. Vierteljahres werden:  100% 
     2. Vierteljahres werden:  75% 
     3. Vierteljahres werden:  50% 
     4. Vierteljahres werden:  25% 
 dieser Beiträge abgebucht. Es wird keine Aufnahmegebühr erhoben. 
 

  6.2 Gem. § 5, Abs. 11, Satz 1 der Satzung vom 18. März 1988 kann der Austritt nur 
schriftlich auf den Schluss des Kalenderjahres erklärt werden. 

7 Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 24. April 1997 festgelegt, dass die 
Beitragszahlung ausschließlich durch Bankeinzug erfolgt. Mit der Beitrittserklärung 
ist daher die Kontonummer und eine Einzugsermächtigung abzugeben. 

  7.1  Mitgliedern, die bisher noch auf Rechnung zahlen, wird eine Buchungsgebühr von  
€ 5.- belastet. Sie sollen möglichst auf Beitragseinzug umgestellt werden. 

  7.2 Nicht möglich ist die Rückkehr eines Mitgliedes von Beitragseinzug auf 
Rechnungszahlung. 

 


